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Hochhäuser sollen länger Schatten werfen dürfen
Regierung will dichtere Bebauung erleichtern – in der Nachbarschaft von hohen Gebäuden muss man etwas mehr Schatten in Kauf nehmen

STEFAN HOTZ

Der Schattenwurf begleitet seit Jahren
die Diskussionen um ein neues Fussball-
stadion Hardturm. Im Vorfeld der Ab-
stimmung vor einer Woche war es jener
der dazugehörigen Wohnhochhäuser,
der sich angeblich über ganz Höngg aus-
breiten wird. Im letzten Jahrzehnt gab es
Widerstand, weil das damalige mächtige
Pentagon-Projekt selber einigenAnwoh-
nern vor der Sonne gestanden wäre.Die
kantonalen Regeln dazu stammen aus
den sechziger Jahren und sind vergleichs-
weise rigid. Nun will der Regierungsrat
eine Änderung vornehmen, die er am
Freitag für drei Monate in eine Ver-
nehmlassung geschickt hat.

Tatsächlich dreht er nur an einer ein-
zigen Stellschraube, dies aber ziemlich
kräftig. Heute darf ein Hochhaus be-
wohnte Gebäude in seiner Nachbar-
schaft im Winter nicht länger als zwei
Stunden lang beschatten. Dieser Zeit-
raum in der Allgemeinen Bauverord-
nung soll nun auf drei Stunden verlän-
gert werden. Dort wird ausgedeutscht,
was als übermässige Beschattung gemäss
Planungs- und Baugesetz (PBG,Art. 284
Abs. 4) gilt. Der Kantonsrat muss die
Anpassung derVerordnung genehmigen.
Er kann sie aber höchstens zurück-
weisen, nicht abändern.

Änderung mit Ansage

Diese Regelung betrifft nur Gebäude
von über 25 Metern Gesamthöhe. Der
Schatten von Bauten unterhalb dieser
Grenze muss länger als zwei Stunden
hingenommen werden. Diese Hürde für
Hochhäuser erschwert die raumplane-
risch gebotene Entwicklung der Sied-
lungszentren nach innen und hat schon
das eine oder andere Projekt verhindert.
Hochhäuser sind zwar kein Patentrezept,
aber sie können einen Beitrag leisten,
um das Ziel gemäss kantonalem Raum-
ordnungskonzept zu erreichen, wonach
80 Prozent des künftigen Wachstums in
urbanen Gebieten stattfindet.

Die neue Regelung warf denn auch,
so liesse sich kalauern, einen langen
Schatten voraus. Nicht nur hatte sie der
KantonsplanerWilhelmNatrup in einem
Gespräch mit der NZZ (22. 10. 18) be-
reits angekündigt. Die Lockerung war

auch ein Punkt im Massnahmenkatalog
der «Strategie innere Verdichtung», die
der Kantonsrat 2013 beschlossen hatte.
Angestossen hatten diese seinerzeit pro-
minente Freisinnige wie die heutige
Volkswirtschaftsdirektorin CarmenWal-
ker Späh und FDP-Regierungsratskandi-
dat Thomas Vogel.

Natrup lässt auf Anfrage denn auch
den Zusammenhang mit der jüngsten
städtischenVolksabstimmung nur bezüg-
lich des Zeitpunkts gelten, zu dem die
Vernehmlassung gestartet wird.Die Sta-
dionvorlage sei weder der Auslöser für
die Änderung gewesen, noch stehe man
unter Zeitdruck.Vielmehr sei dieAnpas-
sung durch eine Begleitgruppe sorgfältig
vorbereitet worden. Tatsächlich habe
man aber mit dem Vorschlag nicht mit-
ten in den Stadtzürcher Abstimmungs-
kampf platzen wollen. Wichtiger sind
dem Kantonsplaner die Auswirkungen

der Lockerung. Im Vordergrund stehe
weniger, dass die zulässige Beschattung
vonNachbargebäuden grundsätzlich den
Bau höherer Häuser ermögliche. «Ent-
scheidend ist, dass damit für die städte-
bauliche Anordnung von Hochhäusern
mehr Spielraum entsteht», sagt Natrup.
Durch die Lockerung verringert sich der
Abstand, den ein solches Bauwerk zu
seiner Wohnumgebung einhalten muss.
Dadurch lässt sich das Potenzial dieses
Gebäudetyps besser ausschöpfen.

Hohe Anforderungen bleiben

Insofern gehe es eben nicht nur um den
Schattenwurf, sagt Natrup. Im Übrigen
gälten für Hochhäuser gemäss PBG er-
höhte Anforderungen hinsichtlich der
städtebaulichen Qualität: «Dies und
auch alle anderen einschränkenden Be-
stimmungen für Hochhäuser gelten wei-

terhin.» Der Regierungsrat schreibt
denn auch, die Lockerung der Regelung
solle nicht zum Verlust attraktiver Frei-
räume in der Umgebung hoherGebäude
führen.Auch komme weiterhin den Ge-
meinden die Hauptrolle bei der Steue-
rung zu. Im Fokus für den Bau von
Hochhäusern stünden zentrale Stand-
orte, die mit dem öffentlichen Verkehr
gut erschlossen seien.

Es sei zu erwarten gewesen, dass sich
in dieser Hinsicht etwas tue, sagt aufAn-
frage der BaujuristMatthias Künzler, der
sich intensiv mit dem Schattenwurf be-
fasste.Naheliegend sei, unter demDruck
zur Verdichtung den Handlungsspiel-
raum für den Bau von Hochhäusern zu
vergrössern. Die Ausdehnung der zuläs-
sigen Beschattungsdauer auf drei Stun-
den begrüsst Künzler denn auch. Ihm ist
kein anderer Kanton bekannt, der über
diesenWert hinausgeht.

Soll bewusst und konsequent die ver-
tikale Verdichtung mittels Hochhäusern
begünstigt werden, hält Künzler nebst
der Erhöhung der zulässigen Beschat-
tung einenAusnutzungsbonus alsAnreiz
für begrüssenswert. Dieser komme be-
kanntlich teurer zu stehen.Nebst den er-
höhten technischen Anforderungen an
Hochhäuser müssen diese ortsbaulich
einen Gewinn bringen und architekto-
nisch besonders sorgfältig gestaltet sein.
Eine Erhöhung der Ausnützung gegen-
über der Regelbauweise erreiche man
auchmit Gestaltungsplänen und Sonder-
bauvorschriften, sagt Künzler, nur erhiel-
ten auf diesemWeg die politischen Insti-
tutionen ein höheres Gewicht.

Die Rolle der Feuerwehrleitern

Einen Bonus für Hochhäuser, die für
sich allein gegenüber der Grundordnung
nicht von einer höheren Ausnützung
profitieren, hat der Regierungsrat unter
Verweis auf solche qualitativen Verfah-
ren geprüft und verworfen.Das gilt auch
für weitere mögliche Änderungen, um
den Bau von Hochhäusern zu erleich-
tern. Sich statt auf die Beschattung auf
die Besonnungssituation abzustützen,
wird als nicht praktikabel erachtet.

Auch die Anhebung der Grenze, ab
der ein Gebäude als Hochhaus gilt, auf
30 Meter fand keine Gnade. Die Limite
von 25Metern hat ihrenUrsprung in der
früheren Reichweite der Leitern von
Löschfahrzeugen.Diese erreichen heute
zwar 30Meter Höhe.Die Regierung ver-
zichtet aber auf die Änderung, weil eine
Neufestsetzung der massgeblichen Ge-
bäudehöhe die Anpassung der kommu-
nalen Bauordnungen nach sich zöge.

Die Regelung des Schattenwurfs hat
ihren Ursprung in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, als der Ruf nach mehr
Wohnhygiene ertönte. Die Forderung
nach «Licht, Luft und Sonne» habe noch
in den sechziger Jahren einen hohen
Stellenwert aufgewiesen, sagt Wilhelm
Natrup. Im Zeichen der Klimaerwär-
mung ist heute mehr von Hitzeinseln in
den Städten die Rede. Der Kantons-
planer kann sich deshalb vorstellen, dass
etwas mehr Schatten jedenfalls im Som-
mer nicht nur als unangenehm empfun-
den würde, auch wenn das kein Grund
für die vorgeschlageneÄnderung sei.

Lorem ipsum

Betten-
haus

Triemli

NZZ-Infografik/efl.QUELLE: BAUDIREKTION DES KANTONS ZÜRICH

Wie sich die Ausdehnung der zulässigen Beschattungsdauer auswirkt
Schattenwurf am Beispiel des neuen Bettenhauses des Stadtspitals Triemli

Schattenkurve 2 h

Schattenkurve 3 h

50 Meter

Designermode von
Gucci, Missoni, Prada, Etro,

Dries van Noten oder
Burberry - für Sie & Ihn!

Viele Hermès Carrés in
verführerischen Farben...

Sonntagsverkauf
2. Dez. 2018

11-18 Uhr

First & 2nd
Tödistrasse 44 /

Ecke Bleicherweg, 8002 Zürich
(Tram Tunnel- od. Stockerstr.)

Telefon: 044 251 52 38
www.firstandsecond.info

BRUNCH
SCHILLERNDE STUNDEN GENIESSEN

SAMSTAG | SONNTAG

LAZY WEEKEND

Brasserie Schiller & Goethe Bar | Sechseläutenplatz 10 | 8001 Zürich
T +41 (0) 44 222 20 30 | info@brasserie-schiller.ch | www.brasserie-schiller.ch

Lokalmarkt

Jeder Tag ,
ein Feiertag mit
Kordeuter !

www.kordeuter.ch

Mediation
Alternative Streitbeilegung für
• Business /Team/KMU
• Immobilienwirtschaft / Bau
• Trennung / Scheidung

 044 251 08 41
www.kreuzplatz-mediation.ch

ESSEN, ENTSPANNUNG, MASSAGEN, NATURKOSMETIK IM SEEFELD
www.hammambasar.ch


